
48/503. Die Situation In Afghanistan und Ihre Auswir
kungen auf den Weltfrieden und die internatio
nale Sicherheit 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 19. September 1994 
beschloß die Generalversamm\nng, die Behandlnng des 
Punktes "Die Situation in Afghanistan nnd ihre Auswirkun
gen auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit" 
zurückzustellen nnd ihn in den Entwurf der Tagesordnnng 
ihrer neunnndvierzigsten Tagnng aufzunehmen. 

48/5114. Neue Agenda der Vereinten Nationen fiIr die 
Entwicklung AfrIkas In den neunzlger Jahren 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 19. September 1994 
beschloß die Generalversamm1nng, den Punkt ''Neue Agenda 
der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den 
nennziger Jahren" in den Entwurf der Tagesordnnng ihrer 
neunundvierzigsten Tagnng aufzunehmen. 

48/505. Zypern·Frage 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 19. September 1994 
beschloß die Generalversamm\nng, die Behandlung des 
Punktes "Zypern-Frage" zurückzustellen und ihn in den 
Entwurf der Tagesordnnng ihrer neunnndvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

48/506. Folgen der Besetzung Kuwalts durch Irak und 
der lraklschen Aggression gegen Knwalt 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 19. September 1994 
beschloß die Generalversamm\nng. die Behandlung des 
Punktes ''Folgen der Besetzung Kuwaits durch Irak und der 
.irakischen Aggression gegen Kuwait" zurückzustellen und 
ihn in den Entwurf der Tagesordmmg ihrer nennundvierzig
sten Tagung aufzunehmen. 

48/507. Flnanzlemng der operativen EntwIcklungsaktIvI. 
täten hn Rahmen des Systems der Vereinten 
Nationen 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 19. September 1994 
beschloß die Generalversamm\ung. den in ihrer Resolution 
48/162 vom 20. Dezember 1993 nnter dem Punkt "Neuglie
derung und Neubelebnng der Vereinten Nationen im WIrt
schafts- und Sozialbereich nnd auf damit zusammenhängen
den Gebieten" verlangten Konsultationsprozeß Ober operative 
Entwicklungsaktivitäten auf ihrer nennundvierzigsten Tagnng 
fortzusetzen. 

48/510. Der Sport als MIttel zum Aufbau einer frledll· 
eben und besseren Welt 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 19. September 1994 
beschloß die Generalversamm1ung, den Punkt "Der Sport als 
Mittel zum Aufbau einer friedlichen und besseren Welt" in 
den Entwurf der Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagnng aufzunehmen. 

Beschlilsse au/grund der Berichte des 
Ersten Ausschusses 

71 

48/499. Rationallsiemng der Arbeit und Reform der 
Tagesordnung des Ersten Ausschusses 

Auf ihrer 104. Plenarsitzung am 14. September 1994 
beschloß die Generalversamm\ung auf Empfehlung des 
Ersten Ausschusses"'. unter Kenntuisnahme der im Verlauf 
der achtundvierzigsten Tagung der Versamm\ung gefilhrten 
Konsultationen des Vorsitzenden des Ersten Ausschusses 
Ober die Rationalisierung der Arbeit und die Reform der 
Tagesordnung des Ersten Ausschusses sowie des in der 
Aulage zu dem vorliegenden Beschluß enthaltenen Arbeits
papiers, das der Vorsitzende auf der Grundlage dieser 
Konsultationen erstellt hatte, die Frage der Rationalisierung 
der Arbeit nnd der Reform der Tagesordnung des Ersten 
Ausschusses auf ihrer neunundvierzigsten Tagung weiter zu 
prüfen nnd dabei unter anderem das Arbeitspapier sowie alle 
anderen sachdienlichen Unterlagen und Auffassungen der 
Delegationen zu berücksichtigen. 

ANLAGE 

ArbeItspInn des Ausschusses fiIr 
Abrilstnng und Internationale Sicherheit 

(Erster Ausschuß) 

Vom Voraltzenden vorgelegtes Arbeitspapler 

1. Die WITksamkeit des Ersten Ausschusses soll dadurch 
erhöht werden, daß für die neunundvierzigste Tagung der 
Generalversamm\ung ein Arbeitsprogramm verabschiedet 
wird, das den in Ziffer 2 der Versamm\nngsresolution 48/87 
vom 16. Dezember 1993 dargelegten themenhezogenen Au
satz berücksichtigt. 

2. Die Anzahl der Sitzungen, die der Erste Ausschuß 
während der ordentlichen Tagung abhalten wird, ist von den 
Mitgliedern des neuen Präsidiums des Ersten Ausschusses 
nach Konsultationen mit den Delegationen nnd dem Sekreta
riat festzusetzen. unter BerOcksichtignng 

a) der Zeit und der Dienste, die der Erste Ausschuß 
benötigt, um seine Aufgaben walJTzunebmen; . 

b) der Anzahl der auf früheren Tagungen normalerweise 
zugewiesenen Sitzungen; 

c) der Frage, inwieweit der Erste Ausschuß auf früheren 
Tagnngen in der Lage war, seinen Aufgaben in der ihm 
zugewiesenen Sitzungszeit wahrzunehmen; 

ti) der Frage, inwieweit der Erste Ausschuß auf früheren 
Tagnngen die ihm zugewiesene Sitzungszeit voll ausgenutzt 
hat; 

e) der vorhandenen Mittel nnd Ressourcen. 

3. Die Beratnngen des Ersten Ausschusses sollen in drei 
Abschnitten stattfinden, in nachstehender Reihenfolge: 
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a) Generaldebatte (erster Abschnitt): 

i) Die Redezeit fiIr eine Einzelwortmeldung darf sieben 
Minuten pro Delegation nicht überschreiten; 

ü) Erklärungen im Namen von mehr als einer Delegation 
dürfen zwölf Minuten nicht üherschreiten; 

ili) Längere und eingehendere Beiträge zur Generaldebat
te können schriftlich vorgelegt werden und werden so 
behandelt, als ob sie verlesen worden wären. Sie wer
den unheschadet der Verfahrensordnung der General
versammlung in das Protokoll des Ersten Ausschusses 
aufgenommen; 

iv) Soweit möglich ist den Rednern das Wort auf der 
Grundlage einer fortlaufenden Rednerliste zu erteilen. 
damit die Generaldebatte möglichst frühzeitig abge
schlossen wird; 

b) Beratung einzelner Tagesordnungspunkte, die vom 
Ersten Ausschuß hehandelt werden (zweiter Abschnitt): 

i) Die Sitzungen sollen iuformell sein, jedoch die 
entsprechenden Konferenzdienste erhalten; 

ü) Die Beratung soll in Übereinstimmung mit Ziffer 2 
der Resolution 48/87 in breite Themenhereiche geglie
dert sein, wohei sich Sitzungen zu unterschiedlichen 
Themen nicht überschneiden sollen; 

iii) Auf der Grundlage von Konsultationen und der 
Ergebnisse der vorangegangenen Tagung des Ersten 
Ausschusses soll der Vorsitzende des Ersten Aus
schusses in Zusammenarbeit mit seinem Präsidium 
und dem Sekretariat eine als Anhalt dienende Liste 
von Schlüsselfragen vorlegen, die im Rahmen eines 
jeden größeren Thernenbereichs anzusprechen sind; 

c) Behandlung von Resolutionsentwilrfen und Beschluß
fassung (dritter Abschnitt): 

i) Die Frist fiIr die Vorlage von ResolutionsentwOrfen 
soll erst nach Ende des zweiten Abschnittes ablaufen; 

ü) Alle ResolutionsentwOrfe sollen nach denselben hrei
ten Themenhereichen zusammengefußt behandelt 
werden, wie sie fiIr den zweiten Abschnitt beschlos
sen wurden. 

4. Zur Umsetzung der drei Arbeitsabschnitte nach Ziffer 3 
soll fiIr die neunundvierzigste Tagung der Generalversamm
lung die Annahme eines Arbeitsprogramms und eines 
Zeitplans des Ersten Ausschusses nach dem Muster im 
Anhang zu diesem Arbeitspapier erwogen werden. 

5. Der neue Vorsitzende des Ersten Ausschusses soll die 
Konsultationen über die weitere Rationalisierung der Arbeit 
und die effektive Aufgabenwabmehmung seitens des Ersten 
Ausschusses fortsetzen. 

6. Der Generalsekretär soll uater Berücksichtigung der 
derzeitigen finanziellen Engpl!sse die entsprechenden Mittel 

und Ressourcen fiIr die Durchftlhrung des Arbeitsprogramms 
des Ersten Ausschusses fiIr die neunundvierzigste Tagung 
der Generalversammlung zur Verfügung stellen. 

ANHANG 

Muster eines Arbeltsprogramms und ZeitpIaDs 

Erster Ab6ChniJt 

Erste Woche 

Montag - Donnerstag Generaldehatte 
(etwa 5 SItzungen') 

Montag 18.00 Uhr Abschluß der RednerlIste flIr die 
GeneraIdehatte 

Zweiter Ab<ehnlti' 
freitag 

Zweite Woche 

Montag - freitag 

DrItte Woche 

Montag 

Mittwoch 

Donnerstag/Preitag 
(etwa 2 Sitzungea) 

Dritter Ab6ChnIti' 

Vrerte Woche 

Montag - freitag 

FlJIifte Woche 

Montag 

Dienstag - Freitag 

Sech6te Woche 

Montag - freitag 
(bezieb.mgswelse 
nach Bedart) 

Beratung einzelner Tagesord
nungspunkte im Rahmen von in
formellen Konsultationen (mit 
entsprechenden Konferenzdlen
sten) 

frist flIr die Vorlage voa Resolu
tlonsentwUrfen zu allen Tages
ordnungspunkten 

Informelle Sitzungea Ober die 
RatIonalisierung der Arbeit und 
die Reform der Tagesordnung 
des Brstea Ausschusses 

Behandlung aller ResoIutloasent
würfe 

Behandlung aller ResoIutlonsent
würfe 
Beschlußfassung Ober alle Reso
Iudonsentwllrfe 

BeschIußfassung Ober alle Rosa
lutlonsentwllrfe 

• Die Anzabl der SItzungen ist unter U~n nach Abschluß der 
Rednerllste ftIr die a..eraldebatte zu lindere. 

• DIe r_ der Sitzungen wahrend der ordeetIIcben Tagung des 
Ausscltusses ist nach ZIffer 2 dieses Arbeirspaplets festzusetzen. Es sollten 
vorgesehen sein: 

eIee Sitzung ftIr Orgmrlsationsfragen 

eIee Sitzung ftIr die Begebung der AbrIIstungswoche und die Beitrags
anIdlndIgungslronfenmz ftIr des lnfonnatIonsprogmmm der Vereinten 
Nationen Ober Abrllstung 

etwa fDnf SItzungen ftIr die GeneraIdebattc 

etwa zwci Sitzungen Ober Rationalistenmg und Reform 

DIe noch verbleibende Sitzungszelt ist so an_on, daß etwa zwei FIIntleI 
auf den zweiten AbscImltt und etwa drei FIIntleI anf den dritten AbscImlII 
entfallen. 




